
Aus der Gemeinderatssitzung vom 25.01.2018 
Bürgermeister Wießner begrüßte die anwesenden Zuhörer sowie Frau Wehrle von der 
Presse. Da keine Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung vorhanden waren, wurden 
die nichtöffentlichen Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2017 und der 
nichtöffentlichen Hauptausschusssitzung vom 18.12.2017 bekannt gegeben.  
3. Neubau Mensa: Vergabe der Küchenausstattung 
Nachdem die Küchenplanung im Gemeinderat bereits im Dezember vorgestellt und 
genehmigt worden war, erfolgte die öffentliche Ausschreibung für die Ausstattung der 
Mensaküche. Drei Firmen forderten die Leistungsverzeichnisse an, zwei davon gaben 
Angebote ab. Günstigste Bieterin blieb die Fa. Fuchs, Kirchentellinsfurt, zum 
Angebotspreis von 113.749,42 € (brutto). Durch den Austausch eines 6 GN 
Kombidämpfers gegen einen 10 GN können ca. 2.000 € eingespart werden. Der 
Gemeinderat vergab die Ausführung der Küchenausstattung in der Mensa an die Fa. 
Fuchs mit einer Auftragssumme einschließlich Einsparvorschlag von 111.750 € (brutto). 
Die Gesamtkosten beim Bau der Mensa liegen derzeit 44.660 € über der 
Kostenberechnung. Diese können mit einem besseren Abschluss bei der energetischen 
Hallensanierung aufgerechnet werden.  
4. Prüfung der Bauausgaben der Stadt Todtnau mit Eigenbetrieben für den Zeitraum 
2013 – 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Unterrichtung gem. § 114 
Gemeindeordnung (GemO) 
Bei der Prüfung der Bauausgaben bei der Stadt Todtnau mit Eigenbetrieben für den 
Zeitraum 2013 – 2016 durch die GPA wurden sehr geringe Anmerkungen durch den Prüfer 
gemacht. Bei den vielen Baumaßnahmen im Prüfungszeitraum ein sehr gutes Ergebnis, 
wie Bürgermeister Wießner betonte. Er vergab deshalb ein großes Lob an die Mitarbeiter 
des Bauamts. Der Gemeinderat nahm vom vorliegenden Prüfungsbericht mit den von der 
Verwaltung gemachten Erledigungsvorschlägen (einige davon sind bereits erledigt) gemäß 
§ 114 GemO zustimmend Kenntnis. 
5. Widmung der Stichstraße 2424 in Herrenschwand zum öffentlichen Verkehr 
Im Rahmen der Bebauung von Flst.Nr. 2424 der Gemarkung Präg (Herrenschwand) ist die 
Stichstraße zur Erschließung des Grundstücks nach § 5 Straßengesetz dem öffentlichen 
Verkehr zu widmen. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung des Ortschaftsrates Präg und 
stellte fest, dass die Stichstraße bis zum Ende des Grundstücks Flst.Nr. 2424 in 
Herrenschwand gemäß § 14 der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Todtnau im 
Sinne von § 127 Baugesetzbuch endgültig hergestellt ist. Die Stichstraße bis zum Ende 
des Grundstücks Flst.Nr. 2424 wird gemäß § 5 des Straßengesetzes von Baden-
Württemberg dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
6. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Jahr 2018 
Rechnungsamtsleiter Andreas Klauser stellte in einer ausführlichen Präsentation den 
Haushalt der Stadt Todtnau für das Jahr 2018 vor. Der Entwurf war am 14.12.2017 in den 
Gemeinderat eingebracht und in einer Hauptausschusssitzung vorberaten worden. Er 
konnte dem Gremium ohne Änderungen zur Verabschiedung vorgelegt werden. Der 
Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 16,6 Mio. €, der Vermögenshaushalt ein 
Volumen von 4,7 Mio. €. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt die 
ordentliche Tilgung in Höhe von 109.000 € und eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 
438.000 € zuführen. Diese reicht bei weitem nicht aus, um die Maßnahmen, insbesondere 
Beschaffungen für die Feuerwehr (mit Drehleiterfahrzeug), Erneuerung des Kunstrasens 
auf dem Sportplatz, Nachfinanzierung Freibad Todtnau, Stadtsanierungsmaßnahme 
Stadtmitte III, Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof) und Neukonzeption Portal Wasserfall, 
die im Haushaltsentwurf 2018 eingestellt wurden, zu finanzieren. Dazu ist die Stadt 
weiterhin in hohem Maß auf Zuschüsse und im Jahre 2018 auf eine Kreditaufnahme von 
rund 1,6 Mio € angewiesen. Schon seit 2015 verfügt die Stadt nur noch über die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestrücklage von rund 300.000 EUR, weshalb eine 



Rücklagenentnahme auch im Jahr 2018 nicht mehr möglich ist. Der Gemeinderat 
beschloss die vom Hauptausschuss empfohlene Haushaltssatzung für das Jahr 2018 mit 
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von je 16.591.000 € und im 
Vermögenshaushalt von je 4.658.000 €.  
7. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Alten- und Pflegeheimes der Stadt 
Todtnau für das Haushaltsjahr 2018 
Der Wirtschaftsplan des Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Jahr 2018 wurde mit 
einem Volumen von insgesamt 3.706.000 EUR aufgestellt. Dem Erfolgsplan mit Erträgen 
und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.446.000 € sowie im Vermögensplan mit 
Einnahmen und Ausgaben von je 260.000 € stimmte der Gemeinderat zu.  
8. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau -
Wasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2018 
Beim Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserwerk- für das Jahr 2018 sind im 
Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von jeweils 1.230.000 EUR vorgesehen. Im 
Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von je 1.034.000 EUR eingestellt. Der 
Gemeinderat stimmte dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau -
Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2018 zu. 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Ausgleichstockanträge für das Jahr 
2018 
Der Gemeinderat folgte der Empfehlung des Hauptausschusses, wonach zwei 
Ausgleichstockanträge 2018 mit folgender Priorität gestellt werden sollen: An erster Stelle 
wurde ein Antrag über 450.000 € für die Neukonzeption des Portals Wasserfall 
beschlossen. Sollte dieser keine Berücksichtigung finden, wurde der zweite Antrag auf 
Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Kandermatt über 152.000 € gestellt.  
10. Beschlussfassung über die Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für das 
Jahr 2017 
Der Zinssatz wird benötigt für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung des 
Anlagekapitals in den kostendeckenden Einrichtungen der Stadt Todtnau. Die 
kalkulatorischen Zinsen sind im Haushalt der Stadt eine reine Verrechnungsposition und 
spielen nur eine Rolle bei Gebührenkalkulationen, insbesondere bei der Ermittlung einer 
kostendeckenden Abwassergebühr. Entsprechend der von der Verwaltung vorgelegten 
Berechnung wurde der kalkulatorische Zinssatz vom Gemeinderat auf 2,39 % festgesetzt. 
11. Beschlussfassung über die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr 
Todtnau  
Die bisherige Drehleiter der Feuerwehr Todtnau ist entsprechend dem Bedarfsplan, der vor 
Jahren ausgearbeitet wurde, aus Altersgründen zu ersetzen. Vor dem Hintergrund, dass 
Fachfördermittel für den Bereich Feuerwehr im Landkreis Lörrach auf mehrere Jahre 
hinaus für Fahrzeugbeschaffungen mit höherer Priorität gebunden sind, entschied sich die 
Feuerwehr für den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs. Hierzu wurden 340.000 € im 
Haushalt 2018 eingestellt. In einer akribischen Suche fand die Feuerwehr ein Fahrzeug für 
335.000 €. In diesem Preis ist die Schulung von 7 Personen enthalten, ebenso technische 
Verbesserungen wie Verrohrung des oberen Leiterteils, Vorbereitung für Digitalfunk und 
Einbau des bereitgestellten Funkgerätes. Die bisherige Drehleiter wird von der Firma 
instandgesetzt, damit sie bis zur Lieferung des Ersatzfahrzeuges einsatzbereit ist. Auch 
diese Kosten sind im Angebotspreis enthalten. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung 
des Hauptausschusses und vergab die Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter für die 
Feuerwehr Todtnau an die Firma Rosenbauer, Karlsruhe, zum Angebotspreis von 335.000 
€. 
12. Annahme von Spenden für das IV. Quartal 2017 
Der Gemeinderat konnte als Sachspenden drei Bilder annehmen, deren Werte noch 
bestimmt werden müssen. Ebenso wurden Geldspenden in Höhe von insgesamt 1.400 € 
angenommen.  



13. Verschiedenes 
Unter Punkt Verschiedenes wurden Termine sowie allgemein interessante Themen für 
Todtnau bekannt gegeben. Der öffentliche Teil der Sitzung konnte somit um 20.05 Uhr 
geschlossen werden. 
Der Protokollführer. 
 


